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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

ApG 1907 §10 Abs1 Z2;

ApG 1907 §14 Abs1;

ApG 1907 §14 Abs2;

AVG §38;

AVG §69 Abs1 Z3;

1. AVG § 38 heute

2. AVG § 38 gültig ab 01.03.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 38 gültig von 01.02.1991 bis 28.02.2013

1. AVG § 69 heute

2. AVG § 69 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 69 gültig von 01.03.2013 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

4. AVG § 69 gültig von 01.01.1999 bis 28.02.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

5. AVG § 69 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Rechtssatz

Die gemäß § 10 Abs. 2 Z. 2 ApG vorzunehmende Bedarfsprüfung hat sich auf die Beurteilung der Entfernung zwischen

der in Aussicht genommenen Betriebsstätte der neu zu errichtenden ö;entlichen Apotheke und der Betriebsstätte der

nächstgelegenen bestehenden ö;entlichen Apotheke zu gründen. Grundlage dieser Beurteilung ist einerseits die in

Aussicht genommene Betriebsstätte der beantragten Apotheke und andererseits die "Betriebsstätte der

nächstgelegenen bestehenden ö;entlichen Apotheke", d.h. jener Betriebsstätte, von der aus im Zeitpunkt der

Bescheiderlassung die nächstgelegene ö;entliche Apotheke betrieben wird. Ob der Inhaber dieser Apotheke deren

Verlegung iSd § 14 ApG in Aussicht genommen oder sogar schon eine entsprechende Genehmigung beantragt hat, ist

nicht entscheidend (vgl. z.B. das hg. Erkenntnis vom 13. November 2000, Zl. 98/10/0079). Die geplante Verlegung der

Betriebsstätte ist daher im Gegensatz zur Ansicht des Beschwerdeführers auch keine im

Apothekenkonzessionsverfahren präjudizielle Rechtsfrage.Die gemäß Paragraph 10, Absatz 2, Zi;er 2, ApG

vorzunehmende Bedarfsprüfung hat sich auf die Beurteilung der Entfernung zwischen der in Aussicht genommenen

Betriebsstätte der neu zu errichtenden ö;entlichen Apotheke und der Betriebsstätte der nächstgelegenen

bestehenden ö;entlichen Apotheke zu gründen. Grundlage dieser Beurteilung ist einerseits die in Aussicht

genommene Betriebsstätte der beantragten Apotheke und andererseits die "Betriebsstätte der nächstgelegenen

bestehenden ö;entlichen Apotheke", d.h. jener Betriebsstätte, von der aus im Zeitpunkt der Bescheiderlassung die

nächstgelegene ö;entliche Apotheke betrieben wird. Ob der Inhaber dieser Apotheke deren Verlegung iSd Paragraph

14, ApG in Aussicht genommen oder sogar schon eine entsprechende Genehmigung beantragt hat, ist nicht

entscheidend vergleiche z.B. das hg. Erkenntnis vom 13. November 2000, Zl. 98/10/0079). Die geplante Verlegung der

Betriebsstätte ist daher im Gegensatz zur Ansicht des Beschwerdeführers auch keine im

Apothekenkonzessionsverfahren präjudizielle Rechtsfrage.
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